
 

 
 
  
 
 
  
  
Verkaufsbedingungen 
 
 
Preisliste und Offerten 
Die Preise behalten Ihre Gültigkeit bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein gültiger 
Preislisten. Die Gültigkeit von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 3 
Monate beschränkt. Alle Preise verstehen sich exkl. MWSt. Die Preise gelten für Bezüge innerhalb der 
im Werk geltenden Oeffnungszeiten. Ausserhalb dieser Zeiten müssen Zuschläge gemäss vorheriger 
Vereinbarung belastet werden. Die VASA-Gebühr wird separat ausgewiesen. 
 
 
Lieferung 
Die Preise verstehen sich ab Kieswerk Wynau verladen. 
 
 
 
Garantie  
Das Kieswerk Wynau garantiert die auftragskonforme Menge und Qualität von Kiesmaterial.  
 
 
 
Mängelrüge 
Es obliegt dem Bezüger zu prüfen ob die Angaben auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung 
übereinstimmen. Der Bezüger anerkennt die Lieferung mit seiner Unterschrift. Beanstandungen 
hinsichtlich Menge und Mischung des Kieses können nur unmittelbar nach der Lieferung erhoben 
werden.  
 
 
 
Zahlungsbedingungen 
Für die Zahlung der fakturierten Bezüge/Deponieentschädigungen gelten, andere schriftliche 
Abmachungen vorbehalten folgende Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto, ab 60 Tag kann ein 
Verzugszins von 6 % verrechnet werden. Die Mahngebühren werden in Rechnung gestellt. Nicht 
berechtigte Abzüge werden erneut in Rechnung gestellt. 
 
 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist das Geschäftsdomizil des Lieferwerks. Für die Beurteilung von 
Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig. 
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